
Preisangebot. Die Preisangebote werden in Euro (oder in der verein-
barten Währung) abgegeben; sie erlangen die Verbindlichkeit erst mit
der Bestätigung des Auftrags durch uns.

Zahlungsbedingungen. Die Zahlung des Rechnungsbetrages hat
innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug in Euro zu
erfolgen. Bei Zahlung innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum wird
ein Skonto von 2 % gewährt. Bei neuen Verbindungen kann Voraus-
zahlung verlangt werden.
Bei Zeitschriften erfolgt Abrechnung für jede Nummer. Die Zahlung
durch Wechsel unterliegt vorheriger Vereinbarung. Die Spesen gehen
zu Lasten des Wechselgebers. Die Hereinnahme von Eigenakzepten
erfolgt nur gegen Vergütung der Diskontspesen und sonstiger Kosten.
Dem Auftraggeber steht wegen etwaiger eigener Ansprüche, gleichgül-
tig aus welchem Rechtsgrund, ein Zurückbehaltungs- oder Aufrech-
nungsrecht nicht zu. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe
von 2 % über den jeweiligen Bankdiskont zu vergüten. Bei Banküber-
weisungen und Schecks gilt der Tag, an dem die Gutschriftenanzeige
bei uns eingeht, als Zahlungseingang. Wird eine wesentliche Ver-
schlechterung in den Vermögensverhältnissen des Auftraggebers be-
kannt oder gerät er mit einer Zahlung in Verzug, so steht uns das Recht
zu, sofortige Zahlung aller offenen, auch der noch nicht fälligen Rech-
nungen zu verlangen.

Eigentumsvorbehalt. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollen Bezah-
lung des vereinbarten Preises oder bis zur Einlösung der hierfür hinge-
gebenen Wechsel unser Eigentum.
Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere bei
Zahlungsverzug sind wir berechtigt, die Ware zurückzunehmen oder
die Abtretung der Herausgabeansprüche des Auftraggebers gegen
Dritte zu verlangen; der Auftraggeber ist zur Herausgabe bzw. Abtre-
tung verpflichtet. In der Zurücknahme der Ware durch uns liegt 
kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn wir hätten dies ausdrücklich
erklärt.
Der Auftraggeber ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen
Geschäftsgang weiterzuveräußern. Er tritt jedoch bereits jetzt alle For-
derungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware an uns ab
und ermächtigt uns zur Einziehung der Forderungen nach deren Abtre-
tung. Wir nehmen diese Abtretung an und verpflichten uns, Forderun-
gen solange nicht selbst einzuziehen, solange der Auftraggeber seinen
Zahlungsverpflichtungen nachkommt und nicht in Zahlungsverzug
gerät. Mit Zahlungsverzug, oder wenn der Auftraggeber ein Abtretungs-
verbot zu unseren Lasten vereinbart, erlischt das Recht zur Weiterver-
äußerung der Vorbehaltsware sowie die Ermächtigung zum Einzug der
abgetretenen Forderungen.
Der Auftraggeber ist verpflichtet, uns auf Verlangen die Namen der
Drittschuldner, die Beträge der Forderungen, deren Daten, Fälligkeiten
usw. anzugeben sowie den Drittschuldnern die Abtretung anzuzeigen.
Der Auftraggeber nimmt jede Verarbeitung oder Umbildung der Vorbe-
haltsware stets für uns vor. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns
nicht gehörenden Sachen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum
an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu
den anderen verarbeiteten Sachen im Zeitpunkt der Verarbeitung. Der
Auftraggeber verwahrt den Miteigentumsanteil für uns. Für die durch
Verarbeitung entstehenden neuen Sachen gilt im übrigen das gleiche
wie für die Vorbehaltsware selbst.
Alle vom Eigentumsvorbehalt erfassten Waren sind vorsichtig zu behan-
deln und gegen Diebstahl sowie Elementarrisiken zu versichern. Die
aus einem sonstigen Rechtsgrund (z.B. Versicherungen, unerlaubte
Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen
tritt der Auftraggeber bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang
an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.
Der Auftraggeber ist verpflichtet, unsere Rechte als Vorbehaltsverkäu-
fer beim Weiterverkauf von Vorbehaltsware auf Kredit zu sichern und
den Abnehmer auf den Eigentumsvorbehalt hinzuweisen.
Sofern dritte Personen Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in die Vorbe-
haltsware oder in die im voraus abgetretenen Forderungen betreiben
oder Rechte an denselben geltend machen, wird der Auftraggeber auf
unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich, unter Übergabe der
für eine Intervention notwendigen Unterlagen, benachrichtigen.
In diesem Fall werden, vorbehaltlich unserer Rechte weitere Ansprüche
zu stellen, sämtliche unsere Forderungen gegen den Käufer, unter Auf-
hebung aller etwa vereinbarten Zahlungsfristen, sofort fällig.

Lieferungen gelten ab Lieferwerk, soweit nichts anderes vereinbart ist.
Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers.

Lieferzeit. Die in unserer Auftragsbestätigung genannten Lieferzeiten
und Liefertermine gelten als vereinbart. Verlangt der Auftraggeber nach
der Auftragsbestätigung Änderungen des Auftrages, welche die Anfer-
tigungsdauer beeinflussen, so beginnt eine neue Lieferzeit, und zwar
erst mit der Bestätigung der Änderungen.
Für Überschreitung der Lieferzeit sind wir nicht verantwortlich, falls diese

durch Umstände, welche wir nicht zu vertreten haben, verursacht wird.
Betriebsstörungen – sowohl im eigenen Betrieb wie in fremden, von
denen die Herstellung und der Transport abhängig sind – verursacht
durch Krieg, Streik, Aussperrung, Aufruhr oder Kraftmangel, Versagen
der Verkehrsmittel, Arbeitseinschränkungen sowie alle sonstigen Fälle
höherer Gewalt, befreien von der Einhaltung der vereinbarten Lieferzei-
ten und Preise. Eine hierdurch herbeigeführte Überschreitung der Liefer-
zeit berechtigt den Auftraggeber nicht, vom Auftrag zurückzutreten oder
uns für etwa entstandenen Schaden verantwortlich zu machen.
Lieferungsverzug. Bei Lieferungsverzug ist der Auftraggeber in jedem
Fall erst nach Stellung einer angemessenen Nachfrist zur Ausübung
der ihm gesetzlich zustehenden Rechte berechtigt; Ersatz entgange-
nen Gewinns kann er nicht verlangen. 
Abnahmeverzug. Kommt der Auftraggeber mit der Abnahme in Ver-
zug, so stehen uns die Rechte aus § 326 BGB zu. Statt dessen steht
uns aber auch das Recht zu, vom Vertrag nur teilweise zurückzutreten
und hinsichtlich des anderen Teiles Schadenersatz zu verlangen.
Nimmt der Auftraggeber die Lieferung innerhalb angemessener Frist
nach Fertigstellungsanzeige bzw. bei avisiertem Versand nicht prompt
ab, oder ist ein Versand infolge von Umständen, die wir nicht zu vertre-
ten haben, längere Zeit unmöglich, dann sind wir berechtigt, die Liefe-
rung für Rechnung und Gefahr des Auftraggebers entweder selbst auf
Lager zu nehmen oder bei einem Spediteur einzulagern.
Beanstandungen sind nur innerhalb einer Woche nach Empfang der
Ware zulässig. Die Pflicht des Auftraggebers zur Untersuchung der
gelieferten Waren besteht auch, wenn Ausfallmuster übersandt worden
sind. Mängel eines Teiles der Lieferung können nicht zur Beanstan-
dung der ganzen Lieferung führen. Es kann nur Minderung, nicht aber
Wandlung oder Schadenersatz verlangt werden. Wir haben das Recht
zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Versteckte Mängel, die nach
unverzüglichen Untersuchungen nicht zu finden sind, dürfen nur dann
gegen uns geltend gemacht werden, wenn die Mängelrüge innerhalb
von einem Monat, nachdem die Ware das Lieferwerk verlassen hat, bei
uns eingetroffen ist. Abweichungen in der Beschaffenheit des von uns
beschafften Papieres, Kartons und sonstigen Materials können nicht
beanstandet werden, soweit sie in den Lieferungsbedingungen der
Papier- und Pappenindustrie oder der sonst zuständigen Lieferindus-
trie, die auf Anfordern dem Auftraggeber zur Verfügung stehen, für
zulässig erklärt sind oder soweit sie auf durch die Drucktechnik beding-
ten Unterschieden zwischen Andruck und Auflage beruhen.
Für Lichtechtheit, Veränderlichkeit und Abweichung der Farben sowie
für Beschaffenheit von Gummierung, Lackierung usw. haften wir nur
insoweit, als Mängel der Materialien vor deren Verwendung bei sach-
gemäßer Prüfung erkennbar waren.
Vom Auftraggeber beschafftes Material gleichviel welcher Art, ist
uns frei Haus zu liefern. 
Der Eingang wird bestätigt ohne Übernahme der Gewähr für die Rich-
tigkeit der als geliefert bezeichneten Menge.
Datenfehler/Satzfehler sowie Autorkorrekturen werden, sofern sie
nicht durch uns verschuldet sind, nach der dafür aufgewendeten
Arbeitszeit berechnet.
Korrekturabzüge. Korrekturabzüge und Andrucke sind vom Auftrag-
geber zu prüfen und uns druckreif erklärt zurückzugeben. Wir haften
nicht für vom Auftraggeber übersehene Fehler. Fernmündlich aufgege-
bene Änderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Bei kleineren
Druckaufträgen und gesetzten Manuskripten sind wir nicht verpflichtet,
dem Auftraggeber einen Korrekturabzug zu übersenden. Wird die Über-
sendung eines Korrekturabzuges nicht verlangt, so beschränkt sich die
Haftung für Satzfehler auf grobes Verschulden. Bei Änderungen nach
Druckgenehmigung gehen alle Spesen einschließlich der Kosten des
Maschinenstillstandes zu Lasten des Auftraggebers. Bei farbigen
Reproduktionen in allen Druckverfahren gelten geringfügige Abwei-
chungen vom Original nicht als berechtigter Grund für eine Mängel-
rüge. Dasselbe gilt für den Vergleich zwischen etwaigen Andrucken
und dem Auflagendruck.
Mehr- und Minderlieferung. Im allgemeinen wird die volle Auflage ge-
liefert. Der Auftraggeber ist verpflichtet, ein Mehr- oder Minderergebnis
der bestellten Auflage bis zu 5 % anzuerkennen. Der Prozentsatz erhöht
sich bei Farben- oder besonders schwierigen Drucksachen auf 10 %.
Das Auf-Lager-Nehmen und Aufbewahren von Rohstoffen, Halb-
und Fertigerzeugnissen wie z.B. Druckarbeiten, Druckplatten aller
Art, fremden Papieren usw. erfolgt nur nach vorheriger Vereinbarung.
Mündliche Abmachungen bedürfen zu ihrer Verbindlichkeit schrift-
licher Bestätigung.
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhält-
nis entstehenden Ansprüche und Rechtsstreitigkeiten einschließlich 
Wechsel- und Urkundenprozesse ist Bühl/Baden.

Lieferungsbedingungen
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